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Hauptsatzung der Stadt Gütersloh  

vom 14.11.2025 

 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 617 ff.), 
hat der Rat der Stadt Gütersloh am 14.11.2025 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder des Rates die folgende Hauptsatzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Name, Hoheitszeichen, Amtskette 

 
(1) Die Gemeinde Gütersloh führt die Bezeichnung "Stadt" auf Grund der Kabinettsorder König 

Friedrich Wilhelm III. von Preußen vom 24. November 1825. 
 
(2) Das Wappen der Stadt Gütersloh ist in der beigefügten Zeichnung (Anlage 1) dargestellt, 

die einen Bestandteil dieser Satzung bildet. Das Wappen der Stadt Gütersloh entspricht 
einem deutschen Wappenschild mit einer die preußischen Nationalfarben andeutenden 
silbern und schwarz acht Mal wechselnden schmalen Einfassung, belegt mit einem grünen 
Feld, über welches schräg rechts drei silberne Ströme fließen. Auf dem mittelsten dieser 
Ströme liegt ein rotes Spinnrad mit sechs Speichen. 

 
(3) Das Siegel der Stadt Gütersloh enthält das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt 

Gütersloh". Es entspricht in der Ausführung und Größe dem dieser Satzung beigedrücktem 
Siegel (Anlage 2). 

 
(4) Die Farben der Stadt Gütersloh sind Grün und Weiß. Die Stadtflagge besteht aus zwei 

gleichbreiten Farbstreifen und enthält außerdem das Stadtwappen. 
 
(5) Der Bürgermeister trägt zu besonderen Anlässen eine Amtskette. 
 
 

§ 2 
Stadtgebiet 

 
Das Gebiet der Stadt Gütersloh ist auf dem beigefügten Kartenblatt (Anlage 3), das einen 
Bestandteil dieser Satzung bildet, dargestellt. 
 
 

§ 3 
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung,  

Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder 
 
(1) Persönlichkeiten, die sich um die Stadt Gütersloh besondere Verdienste erworben haben, 

kann der Rat das Ehrenbürgerrecht verleihen. 
 
(2) Bürgern, die mindestens 20 Jahre für die Stadt Gütersloh als Ratsmitglieder oder 

Ehrenbeamte gearbeitet haben und ausgeschieden sind, kann der Rat die 
Ehrenbezeichnung "Stadtältester" bzw. "Stadtälteste" verleihen. 

 
(3) An Stelle der in Abs. 2 genannten Ehrenbezeichnung kann der Rat den in Abs. 2 

genannten Bürgern die Ehrenbezeichnung "Altbürgermeister" verleihen, wenn sie während 
ihrer Dienstzeit auch das Amt des Bürgermeisters bekleidet haben. 

 






















